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 Dekret 
über die Änderung des 
Steuergesetzes (Beteili-
gungsabzug bei system-
relevanten Banken) 

                  

 Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau, 

   

 gestützt auf § 3 Abs. 1 des 
Steuergesetzes vom 15. De-
zember 1998 (StG), 

   

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass SAR 651.100 
(Steuergesetz [StG] vom 
15. Dezember 1998) (Stand 
1. Januar 2019) wird wie folgt 
geändert: 

   

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/651.100/de
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§  7 6 
2. Gesellschaften mit Beteili-
gungen 
a) Gemischte Beteiligungsge-
sellschaften; Grundsatz 

    

1 Ist eine Kapitalgesellschaft 
oder eine Genossenschaft zu 
mindestens 10 % am Grund- 
oder Stammkapital oder am 
Gewinn und an den Reserven 
einer anderen Gesellschaft 
beteiligt oder haben ihre Betei-
ligungsrechte einen Verkehrs-
wert von mindestens 1 Million 
Franken, ermässigt sich die 
Gewinnsteuer im Verhältnis 
des Nettoertrags aus den Be-
teiligungsrechten zum gesam-
ten Reingewinn. 

    

2 Der Nettoertrag aus Beteili-
gungen entspricht dem Ertrag 
aus Beteiligungen abzüglich 
der darauf entfallenden Finan-
zierungskosten und eines Bei-
trages von 5 % zur Deckung 
des Verwaltungsaufwands; der 
Nachweis des effektiven Ver-
waltungsaufwands bleibt vor-
behalten. Als Finanzierungs-
kosten gelten Schuldzinsen 
sowie weitere Kosten, die wirt-
schaftlich den Schuldzinsen 
gleichzustellen sind. 
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3 Der Ertrag aus einer Beteili-
gung wird bei der Berechnung 
der Ermässigung nur berück-
sichtigt, soweit auf der glei-
chen Beteiligung zu Lasten 
des steuerbaren Reingewinns 
keine Abschreibung vorge-
nommen wird, die mit der Ge-
winnausschüttung im Zusam-
menhang steht. 

    

4 Keine Beteiligungserträge 
sind 

    

a) Erträge, die bei der leisten-
den Kapitalgesellschaft oder 
Genossenschaft geschäfts-
mässig begründeten Auf-
wand darstellen; 

    

b) Aufwertungsgewinne auf 
Beteiligungen. 
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 5 Bei Konzernobergesellschaf-
ten von systemrelevanten 
Banken gemäss Art. 7 Abs. 1 
des Bundesgesetzes über die 
Banken und Sparkassen 
(Bankengesetz, BankG) vom 
8. November 1934  1) werden 
für die Berechnung des Netto-
ertrags gemäss Absatz 1 der 
Finanzierungsaufwand und die 
Forderung in der Bilanz aus 
konzernintern weitergegebe-
nen Mitteln folgender Anleihen 
nicht berücksichtigt: 

   

 a) Pflichtwandelanleihen und 
Anleihen mit Forderungsver-
zicht gemäss Art. 11 Abs. 4 
BankG; und 

   

 b) Schuldinstrumente zur Ver-
lusttragung bei Insolvenz-
massnahmen gemäss den 
Artikeln 28–32 BankG. 

   

 II.    

      Keine Fremdänderungen.                   

 III.    

      Keine Fremdaufhebungen.                   

                                                   
1) SR 952.0 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/952.0/de
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 IV.    

      Dieses Dekret tritt am 1. Janu-
ar 2020 in Kraft. 

             

 Aarau,    

 Präsidentin des Grossen Rats  
  
Protokollführerin 
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